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KOMMISSION

AUFFORDERUNG ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN — EACEA/13/08

Förderung des transnationalen Vertriebs europäischer Filme

Agenten für den internationalen Vertrieb europäischer Kinofilme

(2008/C 246/09)

1. Ziele und Beschreibung

Grundlage dieser Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen bildet der Beschluss des Europäischen
Parlaments und des Rates über ein einheitliches Mehrjahresprogramm für die Gemeinschaftstätigkeit im
audiovisuellen Bereich für den Zeitraum 2007-2013.

2. Förderfähige Antragsteller

Diese Aufforderung richtet sich an europäische Gesellschaften, die auf den internationalen Vertrieb
europäischer Kinofilme spezialisiert sind.

Die Antragsteller müssen in einem der folgenden Länder ansässig sein:

— 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union,

— EFTA-Länder und EWR-Länder: Island, Liechtenstein, Norwegen,

— Beitrittsländer: Kroatien,

— Schweiz.

3. Förderfähige Maßnahmen

Das System der Förderung besteht aus zwei Phasen:

1. Generierung eines potenziellen Fonds, dessen Höhe in Abhängigkeit von der Leistung der Gesellschaft
auf dem europäischen Markt über einen gegebenen Zeitraum ermittelt wird;

2. Reinvestition: Den potenziellen Fonds können die Vertriebsagenten ausschließlich für folgende Investi-
tionen nutzen:

— beim Erwerb von Rechten für den internationalen Vertrieb, beispielsweise im Wege
von garantierten Mindestbeträgen oder Vorschusszahlungen, und/oder

— im Rahmen der Kosten für Vermarktung, Verkaufsförderung (Promotion) und Werbung für neue,
nicht-nationale europäische Filme.

Die maximale Laufzeit der Projekte und der maximale Förderzeitraum betragen 16 Monate.

27.9.2008 C 246/15Amtsblatt der Europäischen UnionDE



4. Zuschlagskriterien

Die Berechnung einer potenziellen Förderung für die förderfähigen europäischen Vertriebsagenten erfolgt
auf der Grundlage ihrer Leistung auf dem europäischen Markt (das heißt, in den am Programm MEDIA
2007 teilnehmenden Ländern). Die Förderung erfolgt in Form eines potenziellen Kredits („potenzielle
Förderung“), der den Vertriebsagenten für die Reinvestition in neue, nicht-nationale europäische Filme zur
Verfügung steht.

Auf der Grundlage der Berechnung der generierten potenziellen Förderung unterrichtet die Agentur jeden
der Empfänger über die potenzielle Förderung, die ihm zur Reinvestition zur Verfügung steht.

Die generierte potenzielle Förderung kann wie folgt reinvestiert werden:

1. in garantierte Mindestbeträge für den Vertrieb neuer, nicht-nationaler europäischer Filme;

2. in Kosten der Verkaufsförderung/Promotion (Kopien/Werbung) für neue, nicht-nationale europäische
Filme.

5. Mittelausstattung

Vorbehaltlich der Verfügbarkeit entsprechender Mittel im Rahmen des Haushaltsjahres 2009 stehen im
Rahmen dieser Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen Mittel in Höhe von insgesamt 1 Mio. EUR
zur Verfügung.

Die Finanzhilfe darf 60 % der förderfähigen Gesamtkosten nicht übersteigen.

Die Agentur behält sich die Möglichkeit vor, nicht alle verfügbaren Mittel zu vergeben.

6. Frist für die Einreichung der Anträge

Die Anträge müssen bei der Agentur bis spätestens 15. November 2008 unter folgender Anschrift
eingereicht werden:

Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur
Programm MEDIA
Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen EACEA/13/08
z. Hd. Herrn Constantin Daskalakis
BOUR 03/30
Avenue du Bourget 1
B-1040 Brüssel

Es werden nur Anträge berücksichtigt, die auf dem hierfür vorgesehenen, vollständig ausgefüllten
und datierten Formular gestellt werden und von dem bevollmächtigten Vertreter der Antrag stellenden
Einrichtung unterzeichnet sind.

Per Telefax oder E-Mail übermittelte Anträge werden nicht berücksichtigt.

7. Ausführliche Informationen

Der vollständige Text des Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen und die Antragsformulare sind
unter folgender Adresse zu finden: http://eacea.ec.europa.eu/media. Die Anträge müssen den im
vollständigen Wortlaut dieser Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen genannten Anforderungen
entsprechen und unter Verwendung des hierfür vorgesehenen Formblatts mit sämtlichen Anhängen und
verlangten Auskünften eingereicht werden.
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